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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Werkstattleistungen (Schie-
nenfahrzeuge) der Firma BLG RailTec GmbH 

 
zur Verwendung gegenüber gewerblich tätigen Vertragspartnern sowie juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
( „Auftraggeber“) 

 
I.  Allgemeines 
 
1. Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle 

Verträge über Instandhaltungs- und Wartungsleistungen an Schienenfahrzeugen 
(„Leistungsverträge“) in Einrichtungen der BLG RailTec GmbH („Auftragneh-
mer“).  

2. Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die AGB in der zum Zeitpunkt der Auf-
tragserteilung gültigen Fassung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass 
der Auftragnehmer in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müsste.  

3. Diese AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergän-
zende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur dann 
und insoweit Vertragsbestandteil, als der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrück-
lich schriftlich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
beispielsweise auch dann, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers die Auftragserteilung vorbehaltlos an-
nimmt.  

4. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber (ein-
schließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehalt-
lich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die schriftliche Bestätigung 
des Auftragnehmers maßgebend. 

5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Auf-
traggeber dem Auftragnehmer gegenüber abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, 
Mahnungen, Erklärung von Rücktritt), bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. 

  
II.  Auftragserteilung und Leistungsumfang 

1.  Die Auftragserteilung setzt in der Regel eine schriftliche Anfrage des Auftragge-
bers voraus, die mindestens enthalten muss: 

• Angabe von Baureihen/Bauarten, für die die Leistungen erbracht werden sol-
len, 

• Angaben darüber, welche Leistungen in welchem Umfang erbracht werden 
sollen, 

• Angabe der Leistungszeit bzw. des Leistungszeitpunktes, 

• die für die Leistung erforderlichen betrieblich-technischen Angaben (insbeson-
dere Instandhaltungspläne und Instandhaltungsweisungen), 

• Angaben zum Fahrzeugzustand, sofern diese nicht bereits vom Auftragneh-
mer abgefragt worden sind. 
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Die Anfrage wird im Fall des Vertragsabschlusses Vertragsbestandteil. 

2.  Für die Auftragserteilung ist der Abschluss eines schriftlichen Leistungsvertrages 
erforderlich. Auf Grundlage der Anfrage unterbreitet der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber ein schriftliches Angebot, in dem zumindest die zu erbringenden Leis-
tungen, der voraussichtliche Fertigstellungstermin, ein Kostenvoranschlag sowie 
ein Hinweis auf diese AGB enthalten sind.  

3.  Die Auftragserteilung kommt durch schriftliche Annahmeerklärung oder Gegen-
zeichnung des Angebots durch den Auftraggeber zustande.  

4.  Erachtet der Auftragnehmer während der Reparatur/Instandhaltung die Ausfüh-
rung zusätzlicher Arbeiten für notwendig, so ist das Einverständnis des Auftragge-
bers einzuholen, es sei denn, dass die Parteien diesbezüglich eine anderweitige 
Vereinbarung getroffen haben.  

5. Der Leistungsauftrag ermächtigt den Auftragnehmer, Unteraufträge zu erteilen und 
dazu Subunternehmer einzuschalten. 

6. Der Auftragnehmer erbringt Instandhaltungs- und Wartungsleistungen im Rahmen 
des Profils seiner Einrichtung und im vertraglich vereinbarten Umfang nach Maß-
gabe dieser Bedingungen. 

 

III.  Nicht durchführbare Reparatur  

1. Fehlersuchzeiten sind Arbeitszeit und werden dem Auftraggeber in Rechnung ge-
stellt, wenn die Reparatur/Instandhaltung aus vom Auftragnehmer nicht zu vertre-
tenden Gründen nicht durchgeführt werden kann, insbesondere wenn der zu re-
parierende Fehler bei der Inspektion/Durchführung der Arbeiten nicht aufgetreten 
ist/feststellbar ist, und zwar vorbehaltlich aller weiteren Ansprüche des Auftragneh-
mers.  

2.  Der Instandsetzungs-/Reparaturgegenstand braucht sodann nur auf ausdrückli-
chen Wunsch des Auftraggebers gegen Erstattung der Kosten wieder in den Ur-
sprungszustand zurückversetzt zu werden, es sei denn, dass die vorgenommenen 
Arbeiten nicht erforderlich waren.  

3. Soweit die Reparatur/Instandhaltung aus den vorgenannten Gründen nicht durch-
geführt werden kann, haftet der Auftragnehmer nicht für Schäden am Instandset-
zungs-/Reparaturgegenstand, die Verletzung vertraglicher Nebenpflichten und für 
Schäden, die nicht am Instandsetzungs-/Reparaturgegenstand selbst entstanden 
sind, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund sich der Auftraggeber beruft. 

4. Der Auftragnehmer haftet dagegen in diesen Fällen bei Vorsatz, bei grober Fahr-
lässigkeit sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.  

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragneh-
mer - außer in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit - nur für 
den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.  

 

IV.  Vergütung, Rechnungsstellung und Zahlung  

1.  Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei Vertragsabschluss eine angemessene Vo-
rauszahlung zu verlangen. 
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2. Bei der Berechnung der Instandhaltungs-/Reparaturarbeiten sind die Preise für 
verwendete Teile, Materialien und Sonderleistungen sowie die Preise für die Ar-
beitsleistungen jeweils gesondert auszuweisen, soweit im Leistungsvertrag nicht 
abweichend geregelt. Wird die Instandsetzung/Reparatur aufgrund eines Ange-
bots/verbindlichen Kostenvoranschlages/Pauschalvertrages ausgeführt, so ge-
nügt eine Bezugnahme auf das Angebot/den Kostenvoranschlag/den Pauschal-
vertrag, wobei nur Abweichungen im Leistungsumfang besonders aufzuführen 
sind.  

3. Erbringt der Auftragnehmer im Einzelfall Tätigkeiten, die über den Leistungsauf-
trag hinausgehen und denen der Auftraggeber zugestimmt hat oder die sich im 
Rahmen vereinbarter Wertgrenzen bewegen, werden diese nach Aufwand berech-
net. Benötigte Materialien sind darin nicht enthalten. Sie werden vom Auftragneh-
mer gesondert in Rechnung gestellt. 

4.  Die Vergütung ist in Euro zu leisten und wird zuzüglich der gesetzlichen Umsatz-
steuer in der jeweils gültigen Höhe berechnet. 

5.  Sofern nicht gesondert anderweitig vereinbart, ist die Zahlung bei Abnahme und 
Aushändigung oder Übersendung der Rechnung ohne Skonto sofort zu leisten. 
Zahlungsverzug tritt, ohne dass es einer Mahnung oder sonstiger Voraussetzun-
gen bedarf, spätestens 4 Wochen nach Rechnungsdatum ein, sofern er nicht nach 
dem Gesetz schon vorher eingetreten ist. Es werden für jede schriftliche Mahnung 
8,00 € als pauschalierte Mahnkosten erhoben. 

6. Einwendungen gegen die Rechnung hat der Auftraggeber binnen vier Wochen 
nach Zugang der Rechnung dem Auftragnehmer schriftlich anzuzeigen. Die Un-
terlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. Gesetzliche Ansprü-
che des Auftraggebers bei begründeten Einwendungen nach Fristablauf bleiben 
unberührt. 

7.  Im Falle von ausdrücklich erklärten verbindlichen Preis- und Leistungsangeboten, 
kann jede Partei durch schriftliche Erklärung eine angemessene Anpassung der 
geschuldeten Geldleistung verlangen, wenn sich der vom Statistischen Bundes-
amt amtlich festgestellte Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI, 2015 = 100) 
seit Vertragsschluss oder dem Datum der letzten Anpassung um mehr als 5% nach 
oben oder unten verändert hat. Die Höhe der Anpassung muss mindestens die 
Hälfte, der in S. 1 genannten Änderung des VPI betragen und darf dessen Ände-
rung keinesfalls übersteigen. Die Anpassung kann frühestens mit Wirkung zu dem 
auf Zugang des Anpassungsverlangens folgenden Monatsersten verlangt werden. 
Sollte der vom Statistischen Bundesamt festgelegte VPI nicht mehr fortgesetzt 
werden und durch einen anderen Index ersetzt werden, so ist dieser Index für die 
Frage der Wertsicherheit entsprechend heranzuziehen. Die Vertragsparteien ver-
pflichten sich, in diesem Fall eine neue wirtschaftlich entsprechende Klausel zu 
vereinbaren. 

8.  Der Auftraggeber kann gegen Forderungen des Auftragnehmers nur aufrechnen 
oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine Forderungen unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
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V.  Leistungs- und Erfüllungsort 

1. Die Leistungen werden durch den Auftragnehmer in der im Leistungsvertrag ge-
nannten Einrichtung ausgeführt. Abweichungen können kurzfristig und formlos 
zwischen den Vertragsparteien abgestimmt werden. 

2. Erfüllungsort ist die Einrichtung, in der die Leistung durchgeführt wird. 

3. Im Einzelfall können die Leistungen durch den Auftragnehmer auch außerhalb sei-
ner Einrichtungen im In- und Ausland erbracht werden („mobile Instandset-
zung“). Die mobile Instandsetzung bedarf einer gesonderten ausdrücklichen Be-
auftragung.  

 

VI. Ausführungsfrist 

1. Die Leistungszeiten und die Termine der Übergabe/Übernahme der Fahrzeuge 
sind im jeweiligen Leistungsvertrag zwischen den Vertragspartnern zu vereinba-
ren. 

2. Die Angaben über die Instandsetzungs-/Reparaturfristen beruhen auf Schätzun-
gen und sind daher nicht verbindlich. 

3. Die Vereinbarung einer verbindlichen Reparaturfrist, die als verbindlich bezeichnet 
sein muss, kann der Auftraggeber erst dann verlangen, wenn der Umfang der Ar-
beiten genau feststeht. 

4. Die verbindliche Instandsetzungs-/Reparaturfrist ist eingehalten, wenn bis zu ih-
rem Ablauf der Instandsetzungs-/Reparaturgegenstand zur Übernahme durch den 
Auftraggeber, im Falle einer vertraglich vorgesehenen Erprobung zu deren Vor-
nahme, bereit ist. 

5. Bei später erteilten Zusatz- und Erweiterungsaufträgen oder bei notwendigen zu-
sätzlichen Instandsetzungs-/Reparaturarbeiten verlängert sich die vereinbarte In-
standsetzungs-/Reparaturfrist entsprechend. 

6.  Verzögert sich die Instandsetzung/Reparatur durch Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie den Eintritt von Um-
ständen, die vom Auftragnehmer nicht verschuldet sind, so tritt, soweit solche Hin-
dernisse nachweislich auf die Fertigstellung der Instandhaltung/Reparatur von er-
heblichem Einfluss sind, eine angemessene Verlängerung der Instandsetzungs-
/Reparaturfrist ein. Gleiches gilt für höhere Gewalt. Als höhere Gewalt gelten alle 
unvorhersehbaren Ereignisse oder solche Ereignisse, die außerhalb des Einfluss-
vermögens der Vertragspartner liegen und deren Auswirkungen auf die Ver-
tragserfüllung durch zumutbare Bemühungen nicht verhindert werden können. 
Hierzu zählen u.a. Krieg (erklärt oder nicht), kriegsähnlicher Zustand, Aufruhr, Re-
volution, Rebellion, Militär- oder Zivilputsch, Aufstand, Tumult, Ausschreitungen, 
Blockade, Embargo, Regierungsanordnung, unangekündigte behördliche Maß-
nahmen, Rohstoffmangel, Transportschäden, Maschinenschäden, Sabotage, 
Streiks, Bummelstreiks, Aussperrung, Epidemien, Pandemien, Feuer, Über-
schwemmungen, Sturmfluten, Taifun, Orkan oder andere katastrophenähnliche 
Unwetter, Erdbeben, Erdrutsch, Blitzschlag sowie Verkehrs- und Betriebsstörun-
gen. 

7. Die Vertragspartner informieren sich unverzüglich über Abweichungen von verein-
barten Terminen, insbesondere über solche, die infolge von Umständen gemäß 
Abschnitt VI.6. dieser AGB eintreten. 
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6.  Erwächst dem Auftraggeber infolge Verzuges des Auftragnehmers ein Schaden, 
so ist er berechtigt, eine pauschale Verzugsentschädigung zu verlangen. Sie be-
trägt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 % im Ganzen oder höchstens 5 % 
vom Instandsetzungs-/Reparaturpreis für denjenigen Teil des vom Auftragnehmer 
zu reparierenden Gegenstandes, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig ge-
nutzt werden kann.  

Setzt der Auftraggeber dem Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Ausnahmefälle – nach Fälligkeit eine angemessene Frist zur Leistung und 
wird die Frist nicht eingehalten, so ist der Auftraggeber im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften zum Rücktritt berechtigt. Er verpflichtet sich auf Verlangen des 
Auftragnehmers in angemessener Frist zu erklären, ob er von seinem Rücktritts-
recht Gebrauch macht.  

Weitere Ansprüche wegen Verzuges bestimmen sich ausschließlich nach Ab-
schnitt XI. 2 dieser AGB.  

 

VII. Pflichten des Auftraggebers 

1. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer rechtzeitig vor Beginn der beauftragten 
Leistungen alle für die Durchführung des Auftrags erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung. 

2. Der Auftraggeber hat den Antransport des Fahrzeugs zu den üblichen Geschäfts-
zeiten des Auftragnehmers zu gewährleisten. Dem Auftraggeber ist bekannt, dass 
der Bahnhof Falkenberg keinen Tarifpunkt der Deutschen Bahn AG darstellt. Der 
Auftraggeber hat seine Waggonanlieferungen daher grundsätzlich in Eigenregie 
zu organisieren. Er hat jedoch die Möglichkeit, den Auftragnehmer zusätzlich mit 
der Übernahme der Anlieferung und der späteren Rücklieferung gesondert schrift-
lich zu beauftragen.   

3. Der Auftraggeber unterweist auf seine Kosten die Mitarbeiter des Auftragnehmers 
in besonderen Fragen der Instandhaltung und der Bedienung der Fahrzeuge des 
Auftraggebers. 

 

VIII. Abnahme/Teilabnahme; Verzug des Auftraggebers  

1.  Der Auftraggeber ist zur Abnahme der Instandhaltungs-/Reparaturarbeiten ver-
pflichtet, sobald ihm deren Beendigung angezeigt worden ist und eine etwa ver-
traglich vorgesehene Erprobung des Instandsetzungs-/Reparaturgegenstandes 
stattgefunden hat. Auf Verlangen sind auch in sich abgeschlossene Teile der Leis-
tung besonders abzunehmen.  

Erweist sich die Instandhaltung/Reparatur als nicht vertragsgemäß, so ist der Auf-
tragnehmer zur Beseitigung des Mangels verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der 
Mangel für die Interessen des Auftraggebers unerheblich ist oder auf einem Um-
stand beruht, der dem Auftraggeber zuzurechnen ist. Liegt ein nicht wesentlicher 
Mangel vor, so kann der Auftraggeber die Abnahme nicht verweigern.  

2. Verzögert sich die Abnahme ohne Verschulden des Auftragnehmers, so gilt die 

Abnahme nach Ablauf von 2 Wochen seit Anzeige der Beendigung der Instand-

haltung/Reparatur als erfolgt.  
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3.  Mit der Abnahme entfällt die Haftung des Auftragnehmers für erkennbare Mängel, 
soweit sich der Auftraggeber nicht die Geltendmachung eines bestimmten Man-
gels vorbehalten hat.  

4. Kommt der Auftraggeber mit einer Mitwirkungspflicht und/oder Entgegennahme 
des Auftragsgegenstands in Verzug, so kann der Auftragnehmer für Lagerung des 
Auftragsgegenstands und/oder die Inanspruchnahme von Gleisen in seinem 
Werk/Gelände Lagergeld sowie Gleismiete gemäß jeweils aktueller Preisliste des 
Auftragnehmers berechnen, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche.  

5. Der Instandsetzungs-/Reparaturgegenstand kann nach Ermessen des Auftrag-
nehmers bei Verzug des Auftraggebers auch anderweitig verwahrt werden.  

6. Kosten und Gefahr der Lagerung/Inanspruchnahme von Gleisanlagen gehen bei 
Verzug des Auftraggebers zu dessen Lasten, unbeschadet der sonstigen Rege-
lungen.  
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IX.  Eigentumsvorbehalt, erweitertes Pfandrecht  

1.  Der Auftragnehmer behält sich sein Eigentum an allen verwendeten Zubehör-, Er-
satzteilen und Austauschaggregaten bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Instandhaltungs-/Reparaturvertrag vor.  

Weitergehende Sicherungsvereinbarungen können getroffen werden.  

2.  Dem Auftragnehmer steht wegen seiner Forderung aus dem Leistungsvertrag ein 
Pfandrecht an dem aufgrund des Vertrages in seinen Besitz gelangten Fahrzeu-
gen des Auftraggebers zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus 
früher durchgeführten Arbeiten, Ersatzteillieferungen und sonstigen Leistungen 
geltend gemacht werden, soweit sie mit dem Reparaturgegenstand im Zusammen-
hang stehen. Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das Pfand-
recht nur, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig sind. 

  

X.  Mängelansprüche  

1.  Erkennbare Mängel der vertraglich zu erbringenden Leistung hat der Auftraggeber 
bei der Abnahme dem Auftragnehmer mitzuteilen. Diese sind im Protokoll zu ver-
merken. Werden versteckte Mängel nach Abnahme erkennbar, hat der Auftragge-
ber diese unverzüglich dem Auftragnehmer schriftlich mitzuteilen.  

2. Die Gewährleistung erstreckt sich ausschließlich auf die vom Auftraggeber beauf-
tragten Leistungen.  

3. Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewährleistung für vom Auftraggeber beige-
stelltes Material. Das gleiche gilt, wenn und soweit auf Grund eines vom Auftrag-
geber für die Verwendung freigegebenen Ersatzteils ein Folgeschaden entsteht. 
Der Auftragnehmer tritt in dem Fall etwaige Ersatzansprüche gegenüber den Her-
stellern an den Auftraggeber ab. Von der Gewährleistung ebenfalls ausgeschlos-
sen sind alle Mängel, die durch fehlerhafte Bedienung und Eingriffe sowie fehler-
hafte Anweisungen des Auftraggebers verursacht wurden, sowie Mängel, die 
durch ungewöhnlichen Verschleiß oder durch Abweichungen vom spezifischen 
Einsatzprofil der Fahrzeuge entstanden sind. 

4.  Die Haftung des Auftragnehmers besteht nicht, wenn der Mangel für die Interessen 
des Auftraggebers unerheblich ist oder auf einem Umstand beruht, der dem Auf-
traggeber zuzurechnen ist. Dies gilt insbesondere bezüglich der vom Auftraggeber 
beigestellten Teile.  

5. Die Mängel der vertraglich zu erbringenden Leistung werden durch den Auftrag-
nehmer im Wege der Nachbesserung beseitigt. Schlägt die Nachbesserung fehl, 
ist der Auftraggeber berechtigt, die für die Leistung zu zahlende Vergütung zu min-
dern oder vom Vertrag zurückzutreten. 

6.  Bei etwaigen von Seiten des Auftraggebers oder von Seiten Dritter unsachgemäß 
ohne vorherige Zustimmung des Auftragnehmers vorgenommenen Änderungen 
oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung des Auftragnehmers für die daraus 
entstehenden Folgen ausgeschlossen.  

7.  Lässt der Auftragnehmer – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ausnahme-
fälle – eine ihm gesetzte angemessene Frist für die Mängelbeseitigung fruchtlos 
verstreichen, so hat der Auftraggeber im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
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ein Minderungsrecht. Nur wenn die Reparatur/Instandhaltung trotz der Minderung 
für den Auftraggeber nachweisbar ohne Interesse ist, kann der Auftraggeber vom 
Vertrag zurücktreten.  

Weitere Ansprüche bestimmen sich ausschließlich nach dem nachfolgenden Ab-
satz sowie Abschnitt XI. 2. dieser AGB.  

8. Weitergehende Gewährleistungsrechte sowie Schadensersatzansprüche insbe-
sondere für indirekte und Folgeschäden wie etwa entgangenen Gewinn oder ent-
gangene Nutzung sind ausgeschlossen. 

Das gilt nicht, wenn der Schaden verursacht worden ist durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder durch Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten, wobei Ersatzansprüche in letzterem Fall – sofern kein Vorsatz und keine 
grobe Fahrlässigkeit vorliegt – begrenzt sind auf den vorhersehbaren, typischen 
Schaden. 

 

XI.  Haftung des Auftragnehmers, Haftungsausschluss  

1.  Werden Teile des Instandhaltungs-/Reparaturgegenstandes durch Verschulden 
des Auftragnehmers beschädigt, so hat der Auftragnehmer diese nach seiner Wahl 
auf seine Kosten zu reparieren oder neu zu liefern. Die Ersatzpflicht beschränkt 
sich der Höhe nach auf den vertraglichen Reparatur-/Instandsetzungspreis.  

2.  Für Schäden, die nicht am Instandhaltungs-/Reparaturgegenstand selbst entstan-
den sind, haftet der Auftragnehmer – aus welchen Rechtsgründen auch immer – 
nur  

a) bei Vorsatz  

b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter  

c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit  

d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat,  

e) im Rahmen einer etwaigen Garantiezusage  

f) soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen oder Sachschäden an privat    
genutzten Gegenständen gehaftet wird.  

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Auftragneh-
mer auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter 
Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftiger-
weise vorsehbaren Schaden.  

Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.  

 

XII. Verjährung  

Alle Ansprüche des Auftraggebers – aus welchen Rechtsgründen auch immer – 
verjähren in 12 Monaten. Für Schadenersatzansprüche nach Abschnitt XI. 2 a) – 
d) und f) gelten die gesetzlichen Fristen.  
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XIII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand  

1.  Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber 
gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

2.  Gerichtsstand ist das für den Sitz des Auftragnehmers zuständige Gericht. Der 
Auftragnehmer ist jedoch berechtigt am Hauptsitz des Auftraggebers Klage zu er-
heben. 


